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Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 31/2025

Betreff Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2025 
(ZTV Ew-StB 25)

Bezug Erlass Nr. 03/2015 zum ARS Nr. 09/2014

Anlage ARS Nr. 14/2025 vom 26.06.2025

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 14/2025 vom 26. Juni 2025 
hat das Bundesministerium für Verkehr (BMV) die „ZTV Ew-StB 25“
(Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässe-
rungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2025) bekanntgegeben.

Die Neufassung berücksichtigt aktuelle Regelwerke, insbesondere:

    • REwS 21 (Richtlinien für die Entwässerung von Straßen),

    • Normen und Merkblätter der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall e. V.),

    • ZTV La-StB 18 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im Landschaftsbau)

    • sowie die RiStWag 2016 (Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten).

Fachliche Anpassungen erfolgten insbesondere in den Abschnitten:
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    • Abschnitt 3 – Straßenmulden (u. a. neue Vorgaben zu Querschnitt, Sohlgestaltung und 
Vegetationsanspruch),

    • Abschnitt 4 – Entwässerungsgräben (u. a. Definition von Regelprofilen, Anforderungen 
an Dichtung und Böschungsstabilität),

    • Abschnitt 5 – Straßenrinnen (u. a. überarbeitete Anforderungen an Rinnenformen, Ein-
läufe und Materialien).

Ich bitte, das ARS Nr. 14/2025 bei allen Bauvorhaben zu beachten, die von der Straßen-
bauverwaltung des Landes durchgeführt oder die vom Bund oder vom Land gefördert wer-
den.

Den Erlass Nr. 03/2015 hebe ich hiermit auf. 

Unterschrif
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